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Die Verwaltung hält den Vorschlag der Grünen-OR-Fraktion, auf der Durlacher Al-

lee/Südseite zwischen Ernst-Friedrich-Straße und Dornwaldstraße dem Radverkehr ein Be-

nutzungsrecht in Gegenrichtung einzuräumen, grundsätzlich für eine sinnvolle Ergänzung

im Radnetz. Die Verbindung von und in Richtung Karlsruhe über den Mastweidenweg ver-

kürzt sich dadurch um etwa 330 m. Es bestehen jedoch Sicherheitsbedenken hinsichtlich

einer Freigabe des Gegenrichtungsverkehrs im o. g. Bereich, da befürchtet wird, dass dann

Radfahrende auch im weiteren Verlauf der Durlacher Allee auf der Südseite in Richtung

Karlsruhe Innenstadt weiterfahren werden. Dies muss aufgrund der dort vorhandenen Au-

tobahnauf- und -abfahrten auf jeden Fall vermieden werden. Das Radfahren in „falscher“

Richtung gehört zu den wesentlichen Unfallursachen im Radverkehr. Darüber hinaus ist die

nach StVO erforderliche Regelbreite eines Radweges von 2,40 m als Voraussetzung für eine

Freigabe in Gegenrichtung nicht gegeben. Bei dem Sonderweg handelt es sich um einen

getrennten Fuß- und Radweg, der dem Radverkehr zur Verfügung stehende Teil beträgt

lediglich 2 m. Die weitere Fläche ist dem Fußverkehr vorbehalten.

Da die Möglichkeit besteht, das Ziel mit verkehrsrechtlich korrektem Verhalten zu errei-

chen, lehnt die Verwaltung die Freigabe des Abschnittes aus sicherheits- und verkehrs-

rechtlichen Gründen ab.
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